
Gestaltungssatzung „Langenholdinghausen“ 
1. Änderung 

 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat folgende Satzungsänderung aufgrund des § 89 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22. September 2021 in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994, zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022 beschlossen: 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Der räumliche und sachliche Geltungsbereich dieser Änderung ist identisch mit den Geltungsbereichen 
der o.g. Gestaltungssatzung.  
 
§ 2 Inhalt  
Diese Anpassungen werden in der Gestaltungssatzung vorgenommen: 

 
Folgende Regelung wird in die Satzung aufgenommen: 

 
§ 6a 

Solartechnische Anlagen (Photovoltaik, Solarthermie) 
 
Zielsetzung 
Solartechnische Anlagen (STA) im Sinne dieser Satzung sind Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung oder 
Wärmeenergiegewinnung, also insbesondere Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST). Städtebauliche 
Relevanz erhalten diese Anlagen, sobald Sie auf Gebäuden, Gebäudeteilen oder Einfriedungen errichtet 
werden und vom öffentlichen Raum wahrgenommen werden können. Hierunter fallen insbesondere 
solartechnische Anlagen auf Dächern, an Fassaden, Balkonen, Einfriedungen oder auf Nebengebäuden, 
insbesondere, wenn sie an der Haupterschließungsstraße liegen. Für all diese solartechnischen Anlagen 
werden daher im Weiteren gestalterische Vorgaben vorgenommen, um den Schutzzweck der jeweiligen 
Satzung zu unterstützen und den Umgebungscharakter zu wahren. 
 
Folgende Regelungen beziehen sich auf die Geltungsbereiche I und II der Gestaltungssatzung:  
Gestalterische Vorgaben 
a) Dachflächen 
Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie deren Dachaufbauten, wie Gauben, 
zulässig. Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen ist zulässig, wenn sie in der Ausrichtung geordnet und 
aufeinander abgestimmt sind. Das heißt die Modulgröße ist einheitlich zu wählen, ebenso wie die 
Ausrichtung als rechteckige Anordnung (Modulreihen unter- bzw. nebeneinander). Auf geneigten 
Dachflächen ist nur eine plane Anbringung, d.h. der Dachneigung entsprechend, zulässig. Eine 
Aufständerung ist nur bei Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m zulässig. 
Es sind nur schwarze oder anthrazit-farbige Module zulässig. Die Module dürfen nicht über die Dachfläche 
herausragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt bzw. matt zu sein. Die Module sind in einer 
geschlossenen Panelreihung, d.h. in lückenloser Anordnung, anzuordnen. Abweichung können aufgrund 
technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen werden.   
 
b) Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen 
Solartechnische Anlagen sind auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen zulässig. Bei 
geneigten Dächern sind die Vorgaben aus Punkt a) „Dachflächen“ zu beachten. Bei Flachdächern sind nur 
liegende Module mit einer maximalen Neigung von 20° und einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m 
zulässig. Es ist ein Abstand von 0,30 m von den jeweiligen äußeren Gebäudekanten einzuhalten. 
Geringfügige Über- bzw. Unterschreitungen können aufgrund technischer Gründe ausnahmsweise 
zugelassen werden, sofern das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Abweichung können 



aufgrund technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen 
werden.  
 
c) Balkone 
Solartechnische Anlagen an Balkonen sind nur als sogenannte Stecker-Solaranlage, Mini PV-Anlagen oder 
Balkonkraftwerke zulässig, d.h. der gewonnene Strom ist direkt in das Hausstromnetz einzuspeisen. Sie 
sind in planer Ausführung, also direkt am Balkon oder an einer Halterung / Aufständerung anzubringen. 
Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine maximale Neigung von 5° und eine Tiefe von maximal 0,25 m 
nicht zu überschreiten. Geringfügige technisch bedingte Überschreitungen können ausnahmsweise 
zugelassen werden. Die maximale Höhe der Anlage hat die Brüstungshöhe sowie andere prägende 
Bauelemente (z.B. Bodenplatte) nicht zu überschreiten. Bei mehreren Modulen ist eine lückenlose 
Anordnung (Wahrnehmung als eine Einheit) zu wählen. Technisch bedingte Abweichungen hiervon 
können ausnahmsweise zugelassen werden. Es sind nur schwarze oder anthrazit-farbige Module zulässig. 
Integrierte Systeme, die auch als Sichtschutz dienen können, sind zu bevorzugen.  
 
d) Fassaden 
Solartechnische Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden sind zulässig. Sie sind nur in planer 
Ausführung, d.h. direkt an der Fassade oder an einer Halterung / Aufständerung ohne Neigungswinkel 
anzubringen. Die Anordnung ist im Format sowie in Ausrichtung einheitlich als geschlossene Panelwand 
(lückenlose Anordnung) auszuführen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine Tiefe von maximal 
0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige Überschreitungen können ausnahmsweise zugelassen wer-
den, wenn eine technische Begründung vorliegt. Von der Außenkante der Fassade sowie zur Traufe, zum 
Ortgang und zu Öffnungen, insbesondere Fenstern, sind mindestens 0,20 m Abstand einzuhalten.  
 
e) Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen 
Solartechnische Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (u.a. 
Terrassenüberdachung, Vordächern, etc.) sind zulässig. Sie sind im Format und Ausrichtung einheitlich 
und plan auszuführen. Aufständerungen sind unzulässig.  
 
f) Einfriedungen, Zäune und Zaunanlagen 
Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind zulässig. Sie 
sind im Format und Ausrichtung einheitlich, plan und direkt am Zaunelement auszuführen. Module 
oberhalb von Einfriedungen und Zaunanlagen sind unzulässig. Technisch bedingte geringfügige Höhen-
überschreitungen der Module können ausnahmsweise zugelassen werden. Integrierte solartechnische 
Anlagen, d.h. Komplettsysteme, sind zu bevorzugen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine Tiefe von 
maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. 
 
§ 3 Inkrafttreten  
Diese Änderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.   



Gestaltungssatzung „Waldenburger Weg“  
1. Änderung 

 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat folgende Satzungsänderung aufgrund des § 89 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22. September 2021 in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994, zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022 beschlossen: 
 
Folgende Regelung wird in die Satzung aufgenommen: 
 

§ 5a 
Solartechnische Anlagen (Photovoltaik, Solarthermie) 

 
Zielsetzung 
Solartechnische Anlagen (STA) im Sinne dieser Satzung sind Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung oder 
Wärmeenergiegewinnung, also insbesondere Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST). Städtebauliche 
Relevanz erhalten diese Anlagen, sobald Sie auf Gebäuden, Gebäudeteilen oder Einfriedungen errichtet 
werden und vom öffentlichen Raum wahrgenommen werden können. Hierunter fallen insbesondere 
solartechnische Anlagen auf Dächern, an Fassaden, Balkonen, Einfriedungen oder auf Nebengebäuden, 
insbesondere, wenn sie an der Haupterschließungsstraße liegen. Für all diese solartechnischen Anlagen 
werden daher im Weiteren gestalterische Vorgaben vorgenommen, um den Schutzzweck der jeweiligen 
Satzung zu unterstützen und den Umgebungscharakter zu wahren. 
 
Gestalterische Vorgaben 
a) Dachflächen 
Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie deren Dachaufbauten, wie Gauben, 
zulässig. Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen ist zulässig, wenn sie in der Ausrichtung geordnet und 
aufeinander abgestimmt sind. Das heißt die Modulgröße ist einheitlich zu wählen, ebenso wie die 
Ausrichtung als rechteckige Anordnung (Modulreihen unter- bzw. nebeneinander). Auf geneigten 
Dachflächen ist nur eine plane Anbringung, d.h. der Dachneigung entsprechend, zulässig. Eine 
Aufständerung ist nur bei Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m zulässig. 
Es sind nur schwarze oder anthrazit-farbige Module zulässig. Die Module dürfen nicht über die Dachfläche 
herausragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt bzw. matt zu sein. Die Module sind in einer 
geschlossenen Panelreihung, d.h. in lückenloser Anordnung, anzuordnen. Abweichung können aufgrund 
technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen werden.   
 
b) Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen 
Solartechnische Anlagen sind auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen zulässig. Bei 
geneigten Dächern sind die Vorgaben aus Punkt a) „Dachflächen“ zu beachten. Bei Flachdächern sind nur 
liegende Module mit einer maximalen Neigung von 20° und einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m 
zulässig. Es ist ein Abstand von 0,30 m von den jeweiligen äußeren Gebäudekanten einzuhalten. 
Geringfügige Über- bzw. Unterschreitungen können aufgrund technischer Gründe ausnahmsweise 
zugelassen werden, sofern das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Abweichung können 
aufgrund technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen 
werden.  
 
c) Balkone 
Solartechnische Anlagen an Balkonen sind nur als sogenannte Stecker-Solaranlage, Mini PV-Anlagen oder 
Balkonkraftwerke zulässig, d.h. der gewonnene Strom ist direkt in das Hausstromnetz einzuspeisen. Sie 
sind in planer Ausführung, also direkt am Balkon oder an einer Halterung / Aufständerung anzubringen. 
Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine maximale Neigung von 5° und eine Tiefe von maximal 0,25 m 



nicht zu überschreiten. Geringfügige technisch bedingte Überschreitungen können ausnahmsweise 
zugelassen werden. Die maximale Höhe der Anlage hat die Brüstungshöhe sowie andere prägende 
Bauelemente (z.B. Bodenplatte) nicht zu überschreiten. Bei mehreren Modulen ist eine lückenlose 
Anordnung (Wahrnehmung als eine Einheit) zu wählen. Technisch bedingte Abweichungen hiervon 
können ausnahmsweise zugelassen werden. Es sind nur schwarze oder anthrazit-farbige Module zulässig. 
Integrierte Systeme, die auch als Sichtschutz dienen können, sind zu bevorzugen.  
 
 
d) Fassaden 
Solartechnische Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden sind zulässig. Sie sind nur in planer 
Ausführung, d.h. direkt an der Fassade oder an einer Halterung / Aufständerung ohne Neigungswinkel 
anzubringen. Die Anordnung ist im Format sowie in Ausrichtung einheitlich als geschlossene Panelwand 
(lückenlose Anordnung) auszuführen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine Tiefe von maximal 
0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige Überschreitungen können ausnahmsweise zugelassen wer-
den, wenn eine technische Begründung vorliegt. Von der Außenkante der Fassade sowie zur Traufe, zum 
Ortgang und zu Öffnungen, insbesondere Fenstern, sind mindestens 0,20 m Abstand einzuhalten. 
 
e) Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen 
Solartechnische Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (u.a. 
Terrassenüberdachung, Vordächern, etc.) sind zulässig. Sie sind im Format und Ausrichtung einheitlich 
und plan auszuführen. Aufständerungen sind unzulässig.   
 
f) Einfriedungen und Zaunanlagen 
Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind zulässig. Sie 
sind im Format und Ausrichtung einheitlich, plan und direkt am Zaunelement auszuführen. Module 
oberhalb von Einfriedungen und Zaunanlagen sind unzulässig. Technisch bedingte geringfügige Höhen-
überschreitungen der Module können ausnahmsweise zugelassen werden. Integrierte solartechnische 
Anlagen, d.h. Komplettsysteme, sind zu bevorzugen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine Tiefe von 
maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. 

  
§ 3 Inkrafttreten  
Diese Änderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.   



Gestaltungssatzung „Ortsmitte Eiserfeld“ 
2. Änderung 

 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat folgende Satzungsänderung aufgrund des § 89 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22. September 2021 in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994, zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022 beschlossen: 
 
§ 8 der Gestaltungssatzung wird aufgehoben bzw. durch folgende Regelung ersetzt: 
 

§ 8 Sende‐ und Empfangsanlagen, technische Anlagen 
Empfangsanlagen für Fernseh‐ und Rundfunkempfang sind, wenn dies den Empfang nicht beeinträchtigt, 
auf der straßenabgewandten Seite des Gebäudes unterhalb des Firstes oder an der Fassade anzubringen.  
Antennenanlagen für Mobilfunk, Mobiltelefon und andere drahtlose Medien sind, wenn dies den 
Empfang nicht beeinträchtigt, auf der straßenabgewandten Seite des Gebäudes unterhalb des Firstes oder 
an der Fassade anzubringen. Sende‐ und Empfangsanlagen, gleich welcher Art, sind oberhalb der Firstlinie 
des Gebäudes sowie auf Flachdächern generell unzulässig. 
 
Die Gestaltungssatzung wird durch folgende Regelung ergänzt: 
 

§ 8a  
Solartechnische Anlagen (Photovoltaik, Solarthermie) 

 
Zielsetzung 
Solartechnische Anlagen (STA) im Sinne dieser Satzung sind Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung oder 
Wärmeenergiegewinnung, also insbesondere Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST). Städtebauliche 
Relevanz erhalten diese Anlagen, sobald Sie auf Gebäuden, Gebäudeteilen oder Einfriedungen errichtet 
werden und vom öffentlichen Raum wahrgenommen werden können. Hierunter fallen insbesondere 
solartechnische Anlagen auf Dächern, an Fassaden, Balkonen, Einfriedungen oder auf Nebengebäuden, 
insbesondere, wenn sie an der Haupterschließungsstraße liegen. Für all diese solartechnischen Anlagen 
werden daher im Weiteren gestalterische Vorgaben vorgenommen, um den Schutzzweck der jeweiligen 
Satzung zu unterstützen und den Umgebungscharakter zu wahren. 
 
Gestalterische Vorgaben 
a) Dachflächen 
Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie ausnahmsweise auf Schleppgauben 
zulässig. Die Module sind in der Ausrichtung grundsätzlich rechteckig anzuordnen und eine Auskragung, 
ein Versprung oder Versatz einzelner Module ist unzulässig. Abweichungen können ausnahmsweise 
aufgrund technisch bedingter Erfordernisse (Einschnitte, Schornsteinen, etc.) zugelassen werden. Das 
heißt die Modulgröße ist einheitlich zu wählen, ebenso wie die Ausrichtung als rechteckige Anordnung 
(Modulreihen unter- bzw. nebeneinander). Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen kann im Rahmen 
einer Einzelfallprüfung ausnahmeweise zugelassen werden, wenn sie in der Ausrichtung geordnet und 
aufeinander abgestimmt ist und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Eine Aufständerung ist nur bei 
Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m zulässig. Es sind nur schwarze oder 
anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Die Module dürfen nicht über die Dachfläche 
herauszuragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt bzw. matt zu sein. Die Module sind in einer 
geschlossenen Panelreihung, d.h. in lückenloser Anordnung, anzuordnen. Abweichung können aufgrund 
technisch bedingter Erfordernisse im Einzelfall zugelassen werden.  
 



b) Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen 
Solartechnische Anlagen sind auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen zulässig. Bei 
geneigten Dächern sind die Vorgaben aus Punkt a) „Dachflächen“ zu beachten. Bei Flachdächern sind nur 
liegende Module mit einer maximalen Neigung von 20° und einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m 
zulässig. Es ist ein Abstand von 0,30 m von den jeweiligen äußeren Gebäudekanten einzuhalten. 
Geringfügige Über- bzw. Unterschreitungen können aufgrund technischer Gründe ausnahmsweise 
zugelassen werden, sofern das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Abweichung können 
aufgrund technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen 
werden.  
 
 
c) Balkone 
Solartechnische Anlagen an Balkonen sind nur als sogenannte Stecker-Solaranlage, Mini PV-Anlagen oder 
Balkonkraftwerke ausnahmsweise zulässig, d.h. der gewonnene Strom ist direkt in das Hausstromnetz 
einzuspeisen. Eine Einzelfallprüfung ist erforderlich. Die Anlagen sind in planer Ausführung, also direkt am 
Balkon oder an einer Halterung / Aufständerung anzubringen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine 
maximale Neigung von 5° und eine Tiefe von maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige 
technische bedingte Überschreitungen können ausnahmsweise zugelassen werden. Die maximale Höhe 
der Anlage hat die Brüstungshöhe sowie andere prägende Bauelemente (z.B. Bodenplatte) nicht zu 
überschreiten. Bei mehreren Modulen ist eine lückenlose Anordnung (Wahrnehmung als eine Einheit) zu 
wählen. Technische bedingte Abweichungen hiervon können ausnahmsweise zugelassen werden. Es sind 
nur schwarze oder anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Integrierte Systeme, die auch als 
Sichtschutz dienen können, sind zu bevorzugen. 
 
d) Fassaden 
Solartechnische Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden können ausnahmsweise zugelassen 
werden. Sie sind nur in planer Ausführung, d.h. direkt an der Fassade oder an einer Halterung bzw. 
Aufständerung ohne Neigungswinkel anzubringen. Die Anordnung ist im Format sowie in Ausrichtung 
einheitlich als geschlossene Panelwand (lückenlose Anordnung) auszuführen. Bei Halterungen bzw. 
Aufständerungen ist eine Tiefe von maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige Überschrei-
tungen können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn eine technische Begründung vorliegt. Von der 
Außenkante der Fassade sowie zur Traufe, zum Ortgang und zu Öffnungen, insbesondere Fenstern, sind 
mindestens 0,20 m Abstand einzuhalten. 
 
e) Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen 
Solartechnische Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (u.a. 
Terrassenüberdachung, Vordächern, etc.) können ausnahmsweise zugelassen werden. Sie sind im Format 
und Ausrichtung einheitlich und plan auszuführen. Aufständerungen sind unzulässig. 
 
f) Einfriedungen und Zaunanlagen 
Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind unzulässig.  
 
§ 3 Inkrafttreten  
Diese Änderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.   



Gestaltungssatzung „Hinteres Wenscht“ 
1. Änderung 

 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat folgende Satzungsänderung aufgrund des § 89 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22. September 2021 in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994, zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022 beschlossen: 
 
§ 4 (2) Dächer 5. Dacheindeckung 4. Absatz wird aufgehoben:  
„Bei Photovoltaik- und Solaranlagen sind spiegelnde und stark strukturierte Oberflächen der Kollektoren 
unzulässig; bei nicht flächenbündigen Systemen hat der seitliche Abstand zu Traufe und Ortgang 
mindestens 1,25 m zu betragen. Auf geneigten Dächern sind abweichende Aufstellwinkel unzulässig. 
 
Folgende Regelung wird in die Satzungen aufgenommen: 
 

§ 4a 
Solartechnische Anlagen (Photovoltaik, Solarthermie) 

 
Zielsetzung 
Solartechnische Anlagen (STA) im Sinne dieser Satzung sind Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung oder 
Wärmeenergiegewinnung, also insbesondere Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST). Städtebauliche 
Relevanz erhalten diese Anlagen, sobald Sie auf Gebäuden, Gebäudeteilen oder Einfriedungen errichtet 
werden und vom öffentlichen Raum wahrgenommen werden können. Hierunter fallen insbesondere 
solartechnische Anlagen auf Dächern, an Fassaden, Balkonen, Einfriedungen oder auf Nebengebäuden, 
insbesondere, wenn sie an der Haupterschließungsstraße liegen. Für all diese solartechnischen Anlagen 
werden daher im Weiteren gestalterische Vorgaben vorgenommen, um den Schutzzweck der jeweiligen 
Satzung zu unterstützen und den Umgebungscharakter zu wahren. 
 
Gestalterische Vorgaben 
a) Dachflächen 
Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie ausnahmsweise auf Schleppgauben 
zulässig. Die Module sind in der Ausrichtung grundsätzlich rechteckig anzuordnen und eine Auskragung, 
ein Versprung oder Versatz einzelner Module ist unzulässig. Abweichungen können ausnahmsweise 
aufgrund technisch bedingter Erfordernisse (Einschnitte, Schornsteinen, etc.) zugelassen werden. Das 
heißt die Modulgröße ist einheitlich zu wählen, ebenso wie die Ausrichtung als rechteckige Anordnung 
(Modulreihen unter- bzw. nebeneinander). Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen kann im Rahmen 
einer Einzelfallprüfung ausnahmeweise zugelassen werden, wenn sie in der Ausrichtung geordnet und 
aufeinander abgestimmt ist und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Eine Aufständerung ist nur bei 
Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m zulässig. Es sind nur schwarze oder 
anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Die Module dürfen nicht über die Dachfläche 
herauszuragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt bzw. matt zu sein. Die Module sind in einer 
geschlossenen Panelreihung, d.h. in lückenloser Anordnung, anzuordnen. Abweichung können aufgrund 
technisch bedingter Erfordernisse im Einzelfall zugelassen werden.  
 
b) Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen 
Solartechnische Anlagen sind auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen zulässig. Bei 
geneigten Dächern sind die Vorgaben aus Punkt a) „Dachflächen“ zu beachten. Bei Flachdächern sind nur 
liegende Module mit einer maximalen Neigung von 20° und einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m 
zulässig. Es ist ein Abstand von 0,30 m von den jeweiligen äußeren Gebäudekanten einzuhalten. 
Geringfügige Über- bzw. Unterschreitungen können aufgrund technischer Gründe ausnahmsweise 
zugelassen werden, sofern das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Abweichung können 



aufgrund technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen 
werden.  
 
c) Balkone 
Solartechnische Anlagen an Balkonen sind nur als sogenannte Stecker-Solaranlage, Mini PV-Anlagen oder 
Balkonkraftwerke ausnahmsweise zulässig, d.h. der gewonnene Strom ist direkt in das Hausstromnetz 
einzuspeisen. Eine Einzelfallprüfung ist erforderlich. Die Anlagen sind in planer Ausführung, also direkt am 
Balkon oder an einer Halterung / Aufständerung anzubringen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine 
maximale Neigung von 5° und eine Tiefe von maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige 
technische bedingte Überschreitungen können ausnahmsweise zugelassen werden. Die maximale Höhe 
der Anlage hat die Brüstungshöhe sowie andere prägende Bauelemente (z.B. Bodenplatte) nicht zu 
überschreiten. Bei mehreren Modulen ist eine lückenlose Anordnung (Wahrnehmung als eine Einheit) zu 
wählen. Technische bedingte Abweichungen hiervon können ausnahmsweise zugelassen werden. Es sind 
nur schwarze oder anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Integrierte Systeme, die auch als 
Sichtschutz dienen können, sind zu bevorzugen. 
 
d) Fassaden 
Solartechnische Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden können ausnahmsweise zugelassen 
werden. Sie sind nur in planer Ausführung, d.h. direkt an der Fassade oder an einer Halterung bzw. 
Aufständerung ohne Neigungswinkel anzubringen. Die Anordnung ist im Format sowie in Ausrichtung 
einheitlich als geschlossene Panelwand (lückenlose Anordnung) auszuführen. Bei Halterungen bzw. 
Aufständerungen ist eine Tiefe von maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige Überschrei-
tungen können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn eine technische Begründung vorliegt. Von der 
Außenkante der Fassade sowie zur Traufe, zum Ortgang und zu Öffnungen, insbesondere Fenstern, sind 
mindestens 0,20 m Abstand einzuhalten. 
 
e) Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen 
Solartechnische Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (u.a. 
Terrassenüberdachung, Vordächern, etc.) können ausnahmsweise zugelassen werden. Sie sind im Format 
und Ausrichtung einheitlich und plan auszuführen. Aufständerungen sind unzulässig. 
 
f) Einfriedungen und Zaunanlagen 
Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind unzulässig.  

 
§ 3 Inkrafttreten  
Diese Änderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.  



Gestaltungssatzung „Oberes Wenscht“  
1. Änderung 

 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat folgende Satzungsänderung aufgrund des § 89 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22. September 2021 in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994, zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022 beschlossen: 
 
§ 4 (2) Dächer 5. Dacheindeckung 4. Absatz wird aufgehoben:  
„Bei Photovoltaik- und Solaranlagen sind spiegelnde und stark strukturierte Oberflächen der Kollektoren 
unzulässig; bei nicht flächenbündigen Systemen hat der seitliche Abstand zu Traufe und Ortgang 
mindestens 1,25 m zu betragen. Auf geneigten Dächern sind abweichende Aufstellwinkel unzulässig. 
 
Folgende Regelung wird in die Satzungen aufgenommen: 
 

§ 4a 
Solartechnische Anlagen (Photovoltaik, Solarthermie) 

 
Zielsetzung 
Solartechnische Anlagen (STA) im Sinne dieser Satzung sind Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung oder 
Wärmeenergiegewinnung, also insbesondere Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST). Städtebauliche 
Relevanz erhalten diese Anlagen, sobald Sie auf Gebäuden, Gebäudeteilen oder Einfriedungen errichtet 
werden und vom öffentlichen Raum wahrgenommen werden können. Hierunter fallen insbesondere 
solartechnische Anlagen auf Dächern, an Fassaden, Balkonen, Einfriedungen oder auf Nebengebäuden, 
insbesondere, wenn sie an der Haupterschließungsstraße liegen. Für all diese solartechnischen Anlagen 
werden daher im Weiteren gestalterische Vorgaben vorgenommen, um den Schutzzweck der jeweiligen 
Satzung zu unterstützen und den Umgebungscharakter zu wahren. 
 
Gestalterische Vorgaben 
a) Dachflächen 
Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie ausnahmsweise auf Schleppgauben 
zulässig. Die Module sind in der Ausrichtung grundsätzlich rechteckig anzuordnen und eine Auskragung, 
ein Versprung oder Versatz einzelner Module ist unzulässig. Abweichungen können ausnahmsweise 
aufgrund technisch bedingter Erfordernisse (Einschnitte, Schornsteinen, etc.) zugelassen werden. Das 
heißt die Modulgröße ist einheitlich zu wählen, ebenso wie die Ausrichtung als rechteckige Anordnung 
(Modulreihen unter- bzw. nebeneinander). Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen kann im Rahmen 
einer Einzelfallprüfung ausnahmeweise zugelassen werden, wenn sie in der Ausrichtung geordnet und 
aufeinander abgestimmt ist und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Eine Aufständerung ist nur bei 
Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m zulässig. Es sind nur schwarze oder 
anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Die Module dürfen nicht über die Dachfläche 
herauszuragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt bzw. matt zu sein. Die Module sind in einer 
geschlossenen Panelreihung, d.h. in lückenloser Anordnung, anzuordnen. Abweichung können aufgrund 
technisch bedingter Erfordernisse im Einzelfall zugelassen werden.  
 
b) Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen 
Solartechnische Anlagen sind auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen zulässig. Bei 
geneigten Dächern sind die Vorgaben aus Punkt a) „Dachflächen“ zu beachten. Bei Flachdächern sind nur 
liegende Module mit einer maximalen Neigung von 20° und einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m 
zulässig. Es ist ein Abstand von 0,30 m von den jeweiligen äußeren Gebäudekanten einzuhalten. 
Geringfügige Über- bzw. Unterschreitungen können aufgrund technischer Gründe ausnahmsweise 
zugelassen werden, sofern das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Abweichung können 



aufgrund technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen 
werden.  
 
 
c) Balkone 
Solartechnische Anlagen an Balkonen sind nur als sogenannte Stecker-Solaranlage, Mini PV-Anlagen oder 
Balkonkraftwerke ausnahmsweise zulässig, d.h. der gewonnene Strom ist direkt in das Hausstromnetz 
einzuspeisen. Eine Einzelfallprüfung ist erforderlich. Die Anlagen sind in planer Ausführung, also direkt am 
Balkon oder an einer Halterung / Aufständerung anzubringen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine 
maximale Neigung von 5° und eine Tiefe von maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige 
technische bedingte Überschreitungen können ausnahmsweise zugelassen werden. Die maximale Höhe 
der Anlage hat die Brüstungshöhe sowie andere prägende Bauelemente (z.B. Bodenplatte) nicht zu 
überschreiten. Bei mehreren Modulen ist eine lückenlose Anordnung (Wahrnehmung als eine Einheit) zu 
wählen. Technische bedingte Abweichungen hiervon können ausnahmsweise zugelassen werden. Es sind 
nur schwarze oder anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Integrierte Systeme, die auch als 
Sichtschutz dienen können, sind zu bevorzugen. 
 
d) Fassaden 
Solartechnische Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden können ausnahmsweise zugelassen 
werden. Sie sind nur in planer Ausführung, d.h. direkt an der Fassade oder an einer Halterung bzw. 
Aufständerung ohne Neigungswinkel anzubringen. Die Anordnung ist im Format sowie in Ausrichtung 
einheitlich als geschlossene Panelwand (lückenlose Anordnung) auszuführen. Bei Halterungen bzw. 
Aufständerungen ist eine Tiefe von maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige Überschrei-
tungen können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn eine technische Begründung vorliegt. Von der 
Außenkante der Fassade sowie zur Traufe, zum Ortgang und zu Öffnungen, insbesondere Fenstern, sind 
mindestens 0,20 m Abstand einzuhalten. 
 
e) Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen 
Solartechnische Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (u.a. 
Terrassenüberdachung, Vordächern, etc.) können ausnahmsweise zugelassen werden. Sie sind im Format 
und Ausrichtung einheitlich und plan auszuführen. Aufständerungen sind unzulässig. 
 
f) Einfriedungen und Zaunanlagen 
Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind unzulässig.   

 
§ 3 Inkrafttreten  
Diese Änderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.  



Gestaltungssatzung „Vorderes Wenscht“  
1. Änderung 

 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat folgende Satzungsänderung aufgrund des § 89 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22. September 2021 in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994, zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022 beschlossen: 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Der räumliche und sachliche Geltungsbereich dieser Änderung ist identisch mit den Geltungsbereichen 
der o.g. Gestaltungssatzungen.  
 
§ 2 Inhalt  
Die Anpassungen werden in den Gestaltungssatzungen vorgenommen: 
 
§ 4 (2) Dächer 5. Dacheindeckung 4. Absatz wird aufgehoben:  
„Bei Photovoltaik- und Solaranlagen sind spiegelnde und stark strukturierte Oberflächen der Kollektoren 
unzulässig; bei nicht flächenbündigen Systemen hat der seitliche Abstand zu Traufe und Ortgang 
mindestens 1,25 m zu betragen. Auf geneigten Dächern sind abweichende Aufstellwinkel unzulässig. 
 
Folgende Regelung wird in die Satzungen aufgenommen: 
 

§ 4a 
Solartechnische Anlagen (Photovoltaik, Solarthermie) 

 
Zielsetzung 
Solartechnische Anlagen (STA) im Sinne dieser Satzung sind Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung oder 
Wärmeenergiegewinnung, also insbesondere Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST). Städtebauliche 
Relevanz erhalten diese Anlagen, sobald Sie auf Gebäuden, Gebäudeteilen oder Einfriedungen errichtet 
werden und vom öffentlichen Raum wahrgenommen werden können. Hierunter fallen insbesondere 
solartechnische Anlagen auf Dächern, an Fassaden, Balkonen, Einfriedungen oder auf Nebengebäuden, 
insbesondere, wenn sie an der Haupterschließungsstraße liegen. Für all diese solartechnischen Anlagen 
werden daher im Weiteren gestalterische Vorgaben vorgenommen, um den Schutzzweck der jeweiligen 
Satzung zu unterstützen und den Umgebungscharakter zu wahren. 
 
Gestalterische Vorgaben 
a) Dachflächen 
Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie ausnahmsweise auf Schleppgauben 
zulässig. Die Module sind in der Ausrichtung grundsätzlich rechteckig anzuordnen und eine Auskragung, 
ein Versprung oder Versatz einzelner Module ist unzulässig. Abweichungen können ausnahmsweise 
aufgrund technisch bedingter Erfordernisse (Einschnitte, Schornsteinen, etc.) zugelassen werden. Das 
heißt die Modulgröße ist einheitlich zu wählen, ebenso wie die Ausrichtung als rechteckige Anordnung 
(Modulreihen unter- bzw. nebeneinander). Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen kann im Rahmen 
einer Einzelfallprüfung ausnahmeweise zugelassen werden, wenn sie in der Ausrichtung geordnet und 
aufeinander abgestimmt ist und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Eine Aufständerung ist nur bei 
Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m zulässig. Es sind nur schwarze oder 
anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Die Module dürfen nicht über die Dachfläche 
herauszuragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt bzw. matt zu sein. Die Module sind in einer 
geschlossenen Panelreihung, d.h. in lückenloser Anordnung, anzuordnen. Abweichung können aufgrund 
technisch bedingter Erfordernisse im Einzelfall zugelassen werden.  
 



b) Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen 
Solartechnische Anlagen sind auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen zulässig. Bei 
geneigten Dächern sind die Vorgaben aus Punkt a) „Dachflächen“ zu beachten. Bei Flachdächern sind nur 
liegende Module mit einer maximalen Neigung von 20° und einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m 
zulässig. Es ist ein Abstand von 0,30 m von den jeweiligen äußeren Gebäudekanten einzuhalten. 
Geringfügige Über- bzw. Unterschreitungen können aufgrund technischer Gründe ausnahmsweise 
zugelassen werden, sofern das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Abweichung können 
aufgrund technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen 
werden.  
 
c) Balkone 
Solartechnische Anlagen an Balkonen sind nur als sogenannte Stecker-Solaranlage, Mini PV-Anlagen oder 
Balkonkraftwerke ausnahmsweise zulässig, d.h. der gewonnene Strom ist direkt in das Hausstromnetz 
einzuspeisen. Eine Einzelfallprüfung ist erforderlich. Die Anlagen sind in planer Ausführung, also direkt am 
Balkon oder an einer Halterung / Aufständerung anzubringen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine 
maximale Neigung von 5° und eine Tiefe von maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige 
technische bedingte Überschreitungen können ausnahmsweise zugelassen werden. Die maximale Höhe 
der Anlage hat die Brüstungshöhe sowie andere prägende Bauelemente (z.B. Bodenplatte) nicht zu 
überschreiten. Bei mehreren Modulen ist eine lückenlose Anordnung (Wahrnehmung als eine Einheit) zu 
wählen. Technische bedingte Abweichungen hiervon können ausnahmsweise zugelassen werden. Es sind 
nur schwarze oder anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Integrierte Systeme, die auch als 
Sichtschutz dienen können, sind zu bevorzugen. 
 
d) Fassaden 
Solartechnische Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden können ausnahmsweise zugelassen 
werden. Sie sind nur in planer Ausführung, d.h. direkt an der Fassade oder an einer Halterung bzw. 
Aufständerung ohne Neigungswinkel anzubringen. Die Anordnung ist im Format sowie in Ausrichtung 
einheitlich als geschlossene Panelwand (lückenlose Anordnung) auszuführen. Bei Halterungen bzw. 
Aufständerungen ist eine Tiefe von maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige Überschrei-
tungen können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn eine technische Begründung vorliegt. Von der 
Außenkante der Fassade sowie zur Traufe, zum Ortgang und zu Öffnungen, insbesondere Fenstern, sind 
mindestens 0,20 m Abstand einzuhalten. 
 
e) Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen 
Solartechnische Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (u.a. 
Terrassenüberdachung, Vordächern, etc.) können ausnahmsweise zugelassen werden. Sie sind im Format 
und Ausrichtung einheitlich und plan auszuführen. Aufständerungen sind unzulässig. 
 
f) Einfriedungen und Zaunanlagen 
Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind unzulässig.   

 
§ 3 Inkrafttreten  
Diese Änderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.  



Gestaltungssatzung „Innenstadt“  
1. Änderung 

 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat folgende Satzungsänderung aufgrund des § 89 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22. September 2021 in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994, zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 
1. Juni 2022 beschlossen: 

 
§ 10 Abs. 4 - Abs. 6 der Gestaltungssatzung werden aufgehoben und folgende Regelungen eingefügt:  
 

§ 10 Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und technische Anlagen 
Abs. 4  

Zielsetzung 
Solartechnische Anlagen (STA) im Sinne dieser Satzung sind Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung oder 
Wärmeenergiegewinnung, also insbesondere Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST). Städtebauliche 
Relevanz erhalten diese Anlagen, sobald Sie auf Gebäuden, Gebäudeteilen oder Einfriedungen errichtet 
werden und vom öffentlichen Raum wahrgenommen werden können. Hierunter fallen insbesondere 
solartechnische Anlagen auf Dächern, an Fassaden, Balkonen, Einfriedungen oder auf Nebengebäuden, 
insbesondere, wenn sie an der Haupterschließungsstraße liegen. Für all diese solartechnischen Anlagen 
werden daher im Weiteren gestalterische Vorgaben vorgenommen, um den Schutzzweck der jeweiligen 
Satzung zu unterstützen und den Umgebungscharakter zu wahren. 
 
Gestalterische Vorgaben 
a) Dachflächen 
Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche: 
Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie deren Dachaufbauten, wie Gauben, 
zulässig. Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen ist zulässig, wenn sie in der Ausrichtung geordnet und 
aufeinander abgestimmt sind. Das heißt die Modulgröße ist einheitlich zu wählen, ebenso wie die 
Ausrichtung als rechteckige Anordnung (Modulreihen unter- bzw. nebeneinander). Auf geneigten 
Dachflächen ist nur eine plane Anbringung, d.h. der Dachneigung entsprechend, zulässig. Eine 
Aufständerung ist nur bei Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m zulässig. 
Es sind nur schwarze oder anthrazit-farbige Module zulässig. Die Module dürfen nicht über die Dachfläche 
herausragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt bzw. matt zu sein. Die Module sind in einer 
geschlossenen Panelreihung, d.h. in lückenloser Anordnung, anzuordnen. Abweichung können aufgrund 
technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen werden.   
 
Für die Teilbereiche A, B, C und E: 
Solartechnische Anlagen sind auf dem Haupt- und Nebendach sowie ausnahmsweise auf Schleppgauben 
zulässig. Die Module sind in der Ausrichtung grundsätzlich rechteckig anzuordnen und eine Auskragung, 
ein Versprung oder Versatz einzelner Module ist unzulässig. Abweichungen können ausnahmsweise 
aufgrund technisch bedingter Erfordernisse (Einschnitte, Schornsteinen, etc.) zugelassen werden. Die 
Module sind in ihrem Format (Modulgröße) einheitlich und in der Ausrichtung geordnet, d.h. unter- bzw. 
nebeneinander, auszuführen. Eine Kombination von PV- und ST-Anlagen kann im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung ausnahmeweise zugelassen werden, wenn sie in der Ausrichtung geordnet und 
aufeinander abgestimmt ist und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Eine Aufständerung ist nur bei 
Flach- und Pultdächern bis zu einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m zulässig. Es sind nur schwarze oder 
anthrazit-farbige Module sowie Rahmen zulässig. Die Module haben nicht über die Dachfläche 
herauszuragen. Die Oberfläche der Module hat entspiegelt bzw. matt zu sein. Die Module sind in einer 
geschlossenen Panelreihung, d.h. in lückenloser Anordnung, anzuordnen. Abweichung können aufgrund 
technisch bedingter Erfordernisse (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen werden. 



Zusätzlich: Bei Neueindeckungen von Dachflächen und gleichzeitiger Installation von solartechnischen 
Anlagen sind ausnahmsweise Kunstschiefer oder flache bzw. gering profilierte Dachsteine bzw. Tonziegel 
zulässig. Dies gilt nur, wenn die solartechnische Anlage mindestens 50 % der von der Installation 
betroffenen Dachfläche überdeckt.  
 
Für den Teilbereich D: 
Anforderung entsprechend „Für die Teilbereiche A, B, C und E“ und zusätzlich: Im Denkmalbereich 
„Altstadt“ ist bei der Anbringung von solartechnischen Anlagen eine Einzelfallprüfung nach denkmal-
rechtlichen Anforderungen erforderlich.  
 
b) Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen 
Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche: 
Solartechnische Anlagen sind auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen zulässig. Bei 
geneigten Dächern sind die Vorgaben aus Punkt a) „Dachflächen“ zu beachten. Bei Flachdächern sind nur 
liegende Module mit einer maximalen Neigung von 20° und einer sichtbaren Aufbauhöhe von 0,40 m 
zulässig. Es ist ein Abstand von 0,30 m von den jeweiligen äußeren Gebäudekanten einzuhalten. 
Geringfügige Über- bzw. Unterschreitungen können aufgrund technischer Gründe ausnahmsweise 
zugelassen werden, sofern das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Abweichung können 
aufgrund technisch bedingter Erforderlichkeiten (z.B. bei Dachbegrünung) im Einzelfall zugelassen 
werden.  
 
Für die Teilbereiche A, B, C und E: 
Anforderung entsprechend „Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche“. 
 
Für den Teilbereich D: 
Anforderung entsprechend „Für Geltungsbereich ohne Teilbereiche“ sowie ergänzend: Solartechnische 
Anlagen auf Dachflächen von Nebengebäuden und Nebenanlagen können ausnahmsweise zugelassen 
werden. Eine Einzelfallprüfung ist erforderlich.  
 
c) Balkone 
Für den Geltungsbereich ohne Teilbereiche: 
Solartechnische Anlagen an Balkonen sind nur als sogenannte Stecker-Solaranlage, Mini PV-Anlagen oder 
Balkonkraftwerke zulässig, d.h. der gewonnene Strom ist direkt in das Hausstromnetz einzuspeisen. Sie 
sind in planer Ausführung, also direkt am Balkon oder an einer Halterung / Aufständerung anzubringen. 
Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine maximale Neigung von 5° und eine Tiefe von maximal 0,25 m 
nicht zu überschreiten. Geringfügige technisch bedingte Überschreitungen können ausnahmsweise 
zugelassen werden. Die maximale Höhe der Anlage hat die Brüstungshöhe sowie andere prägende 
Bauelemente (z.B. Bodenplatte) nicht zu überschreiten. Bei mehreren Modulen ist eine lückenlose 
Anordnung (Wahrnehmung als eine Einheit) zu wählen. Technisch bedingte Abweichungen hiervon 
können ausnahmsweise zugelassen werden. Es sind nur schwarze oder anthrazit-farbige Module zulässig. 
Integrierte Systeme, die auch als Sichtschutz dienen können, sind zu bevorzugen.  
 
 
Für die Teilbereiche A, B, C und E: 
Anforderung entsprechend „Für Geltungsbereich ohne Teilbereiche“ sowie abweichend und ergänzend: 
Solartechnische Anlagen an Balkonen können unter Berücksichtigung von schwarzen oder anthrazit-
farbigen Modulen sowie Rahmen ausnahmsweise zugelassen werden. Eine Einzelfallprüfung ist 
erforderlich. 
 
Für den Teilbereich D: 
Anforderung entsprechend „Für Teilbereiche A, B, C und E“.  
 



d) Fassaden 
Solartechnische Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden sind zulässig. Sie sind nur in planer 
Ausführung, d.h. direkt an der Fassade oder an einer Halterung / Aufständerung ohne Neigungswinkel 
anzubringen. Die Anordnung ist im Format sowie in Ausrichtung einheitlich als geschlossene Panelwand 
(lückenlose Anordnung) auszuführen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine Tiefe von maximal 
0,25 m nicht zu überschreiten. Geringfügige Überschreitungen können ausnahmsweise zugelassen wer-
den, wenn eine technische Begründung vorliegt. Von der Außenkante der Fassade sowie zur Traufe, zum 
Ortgang und zu Öffnungen, insbesondere Fenstern, sind mindestens 0,20 m Abstand einzuhalten. 
 
Für die Teilbereiche A, B, C und E: 
Anforderung entsprechend „Für Geltungsbereich ohne Teilbereiche“ und ergänzend: Solartechnische 
Anlagen an Fassaden an Haupt- und Nebengebäuden können ausnahmsweise zugelassen werden. Eine 
Einzelfallprüfung ist erforderlich.  
 
Für den Teilbereich D: 
Anforderung entsprechend „Für Teilbereiche A, B, C und E“. 
 
e) Überdeckung von außenstehenden Nutzbereichen 
Solartechnische Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (u.a. 
Terrassenüberdachung, Vordächern, etc.) sind zulässig. Sie sind im Format und Ausrichtung einheitlich 
und plan auszuführen. Aufständerungen sind unzulässig.   
 
Für die Teilbereiche A, B, C und E: 
Anforderung entsprechend „Für Geltungsbereich ohne Teilbereiche“ und abweichend: Solartechnische 
Anlagen an oder als Überdeckungen von außenstehenden Nutzbereichen (u.a. Terrassenüberdachung, 
Vordächern, etc.) können ausnahmsweise zugelassen werden. Eine Einzelfallprüfung ist erforderlich.  
 
Für den Teilbereich D: 
Anforderung entsprechend „Für Teilbereiche A, B, C und E“. 
 
f) Einfriedungen und Zaunanlagen 
Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind zulässig. Sie 
sind im Format und Ausrichtung einheitlich, plan und direkt am Zaunelement auszuführen. Module 
oberhalb von Einfriedungen und Zaunanlagen sind unzulässig. Technisch bedingte geringfügige Höhen-
überschreitungen der Module können ausnahmsweise zugelassen werden. Integrierte solartechnische 
Anlagen, d.h. Komplettsysteme, sind zu bevorzugen. Bei Halterungen / Aufständerungen ist eine Tiefe von 
maximal 0,25 m nicht zu überschreiten. 
 
Für die Teilbereiche A, B, C und E: 
Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind unzulässig. 
 
Für den Teilbereich D: 
Solartechnische Anlagen an Einfriedungen, Zäunen oder als eigenständige Zaunanlagen sind unzulässig. 

 
§ 3 Inkrafttreten 
Diese Änderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 

  




